
Aufstellungsort:

für den Kalendermonat 201
Name

Anschrift Telefon/Fax

Anzahl Einspielergebnis Steuersatz Steuer je Gerät Vergnügungssteuer

10%

40 €                   

300 €                 

200 €                 

10 €                   

Anzahl Einspielergebnis Steuersatz Steuer je Gerät Vergnügungssteuer

10%

14 €                   

300 €                 

200 €                 

10 €                   

Bitte wenden

Elektronische Bildschirmgeräte
nicht in Spielhallen

insgesamt zu zahlen

Geräte mit Weiterspielmarken
in Spielhallen
Elektronische Bildschirmgeräte
in Spielhallen

Geräte Gewalt, Krieg
nicht in Spielhallen
Geräte mit Weiterspielmarken
nicht  in Spielhallen

Gilt für nicht in Spielhallen  aufgestellte Geräte
Spielgeräteart
Geräte mit Gewinnmöglichkeit
nicht  in Spielhallen
Geräte ohne Gewinnmöglichkeit
nicht  in Spielhallen

Geräte Gewalt, Krieg
in Spielhallen

Geräte mit Gewinnmöglichkeit
in Spielhallen
Geräte ohne Gewinnmöglichkeit
in Spielhallen

Berechnung der für den obigen Zeitraum zu entrichte nden Vergnügungssteuer:

Gilt für in Spielhallen  aufgestellte Geräte
Spielgeräteart

Vergnügungssteueranmeldung

Gemeinde Vechelde
Fachdienst Finanzen
Hildesheimer Straße 85
38159 Vechelde



als Anlage beigefügt.

Datum, Unterschrift

Bankverbindung für Zahlungen:

Bankverbindungen der Gemeindekasse BLZ KONTO
Volksbank Vechelde-Wendeburg 250 693 70 2001 559 301
NordLB 250 500 00 1698 364
Kreissparkasse Peine 252 500 01 7500 4440
Postbank Hannover 250 100 30 1040 30-306

Rechtsbehelfsbelehrung

Säumniszuschläge und Zwangsvollstreckung

Wird vom Fachdienst Finanzen ausgefüllt

1. Der vorliegenden Anmeldung wird - nicht  - widersprochen (Unzutreffendes streichen)

Begründung:

2. Sollstellung: ERLEDIGT.

3. zum Vorgang

Ich (Wir) versicher(n)e, dass ich (wir) die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß nach bestem Wissen
und Gewissen gemacht habe(n). Die Protokolle der Einspielergebnisse für die betreffenden Automaten sind 

Die widerspruchslose Annahme dieser Anmeldung durch die Gemeinde Vechelde gilt als formloser Steuerbescheid. Bitte beachten Sie, 
dass insoweit kein gesonderter Steuerbescheid und keine weitere Zahlungsaufforderung erteilt werden. Gegen die Heranziehung zur 
Vergnügungssteuer kann innerhalb eines Monats schriftlich oder zur Niederschrift
beim Verwaltungsgericht Braunschweig, Am Wendentor 7, 38100 Braunschweig, Klage erhoben werden. Die Frist zur Einlegung der Klage 
beginnt mit dem Tag des Einganges dieser Vergnügungssteueranmeldung bei der Gemeinde Vechelde.

Bei nicht pünktlicher Zahlung hat der/die Steuerpflichtige Säumniszuschläge und Mahngebühren zu entrichten und die Kosten der 
Zwangsvollstreckung zu tragen.


